
Gebührenordnung der Stadt Meerane für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen  
 
– gültig ab 01.04.2001, geändert durch Beschluss des Stadtrates Nr. 4/06/0308 vom 28.03.06, 
geändert durch Beschluss des Stadtrates Nr. 5/09/0965 vom 24.11.2009, geändert durch den 
Beschluss des Stadtrates Nr. 5/12/1366 vom 17.07.2012, zuletzt geändert durch Beschluss des 
Stadtrates Nr. 5/12/1418 vom 11.12.2012   

 

- alle Beträge sind in EURO angegeben -  

Kinderkrippe 
Betreuung an 5 Tagen in der Woche  

  vollständige Familie    Alleinerziehende 

  bis 9 h  bis 6 h  bis 4,5 h    bis 9 h  bis 6 h  bis 4,5 h  

1. Kind  152,72 101,81 76,36 
 

137,45 91,63 68,72 

2. Kind  91,63 61,09 45,82 
 

82,47 54,98 41,23 

3. Kind  30,54 20,36 15,27 
 

27,49 18,33 13,74 

ab 4. Kind entfällt der Elternbeitrag  
Für Mehrbetreuungszeiten sowie für Gastkinder sind 3,55 € pro angefangene Stunde zu zahlen.  

Betreuung an 6 Tagen in der Woche 

  vollständige Familie    Alleinerziehende 

  bis 9 h  bis 6 h  bis 4,5 h    bis 9 h  bis 6 h  bis 4,5 h  

1. Kind  213,26 142,17 106,63 
 

191,94 127,96 95,97 

2. Kind  127,96 85,30 63,98 
 

115,16 76,77 57,58 

3. Kind  42,65 28,43 21,33 
 

38,39 25,59 19,19 

ab 4. Kind entfällt der Elternbeitrag  
Für Mehrbetreuungszeiten sowie für Gastkinder sind 3,55 € pro angefangene Stunde zu zahlen.  

 
Kindergarten 
Betreuung an 5 Tagen in der Woche  

  vollständige Familie    Alleinerziehende 

  bis 9 h  bis 6 h  bis 4,5 h    bis 9 h  bis 6 h  bis 4,5 h  

1. Kind  91,94 61,29 45,97 
 

82,74 55,16 41,37 

2. Kind  55,16 36,77 27,58 
 

49,64 33,10 24,82 

3. Kind  18,39 12,26 9,19 
 

16,55 11,03 8,27 

ab 4. Kind entfällt der Elternbeitrag  
Für Mehrbetreuungszeiten sowie für Gastkinder sind 1,64 € pro angefangene Stunde zu zahlen.  

Betreuung an 6 Tagen in der Woche  

  vollständige Familie    Alleinerziehende 

  bis 9 h  bis 6 h  bis 4,5 h    bis 9 h  bis 6 h  bis 4,5 h  

1. Kind  140,32 93,55 70,16 
 

126,29 84,19 63,14 

2. Kind  84,19 56,13 42,10 
 

75,77 50,52 37,89 

3. Kind  28,06 18,71 14,03 
 

25,26 16,84 12,63 

ab 4. Kind entfällt der Elternbeitrag  
Für Mehrbetreuungszeiten sowie für Gastkinder sind 1,64 € pro angefangene Stunde zu zahlen.  

 



 

Hort 
- 5 Stunden Betreuung ohne Frühhort -  

  vollständige Familie    Alleinerziehende 

1. Kind  44,82   40,34 

2. Kind  26,89   24,20 

3. Kind  8,96   8,07 

ab 4. Kind entfällt der Elternbeitrag  

- 6 Stunden Betreuung mit Frühhort - 

  vollständige Familie    Alleinerziehende 

1. Kind  53,78   48,41 

2. Kind  32,27   29,04 

3. Kind  10,76   9,68 

ab 4. Kind entfällt der Elternbeitrag  

Werden Kinder nur im Frühhort betreut, ist hierfür ein Betrag von 10,23 EURO pro Monat zu 
entrichten. Die zusätzlichen Elternbeiträge bei Inanspruchnahme einer Mehrbetreuungszeit von 
täglich einer Stunde betragen 1,44 €.  

Während der Ferien bzw. an unterrichtsfreien Tagen wird für eine zusätzliche Betreuungszeit bis zu 3 
Stunden eine Gebühr von 3,51 € /Tag erhoben.  

Die Betreuungszeiten werden im Betreuungsvertrag festgeschrieben. Änderungen können bei Bedarf 
bis zum 15. des Vormonats bei der Leiterin beantragt werden.  

Die Gebührenordnung tritt am 01. Januar 2013 in Kraft.  

Meerane, den 11.12.2012  

Professor Dr. L. Ungerer  
Bürgermeister  

 

 

 

 

 

 

 


